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Ein Stück Weg
gemeinsam gehen!
Seit 200 Jahren begleiten wir Menschen, die Abschied nehmen müssen, und gehen mit
ihnen ein Stück Weg gemeinsam, damit die Lebenden würdevoll von ihren Verstorbenen
Abschied nehmen können.

Anzeige
BESONDERE ANLÄSSE & FAMILIE

Die letzten Dinge regeln

VERANSTALTUNG

Bergwanderung für Trauernde
nen innere Ruhe und erfah-
ren, wieder einmal ganz im
Hier und Jetzt zu sein. Zu-
dem bietet die Wanderung
Gelegenheit für persönliche
Gespräche, den Austausch
mit anderen Trauernden
und kreative Impulse.

Termin: Sonntag, 28. Juli
2019
Kosten: 30 Euro (zzgl. Anrei-
sekosten)
Anmeldung: AETAS Lebens-
und Trauerkultur, Telefon:
089/15 92 76 0, info@ae-
tas.de, www.aetas.de

Bewegung in der Natur
löst Blockaden, stärkt die
Sinne und das Immunsys-
tem. Gerade in Zeiten der
Trauer sind Spaziergänge
und leichte Wanderungen
deshalb eineWohltat für die
Seele. Speziell für Men-
schen, die einen Verlust er-
leben mussten, bietet die
Trauerbegleiterin Andrea
Gerstner eine geführte
Bergwanderung im Voral-
penland. Die Tour führt von
Bayrischzell über die Tro-
ckenbachalm zum Trains-
joch. Die Teilnehmer gewin-

Konzert unter freiem Himmel

Am Freitag, 12. Juli 2019
lud der Kirchenmusiker
und Münchner Bestatter

Thomas Schmid bereits zum
siebtenMal in den Pfarrhof von
St. Peter und Paul zum „Kon-
zert unter freiem Himmel“ ein.

Obwohl die Wetterlage bis zu-
letzt unsicher war, bauten Chor
und Orchester die Bühne im
Freien auf – ganz gemäß dem
Motto: „wer wagt, gewinnt!“ –
und genau so kam es: Fast 400

Open-Air-Freunde fanden den
Weg in den Truderinger Pfarr-
hof und wurden nicht nur mit
einem tollen Programm, son-
dern zuletzt auch mit einem

fulminanten Brillant-Feuer-
werk belohnt.

Von Joseph Haydn bis Robert
Stolz, von Deep Purple bis zu den
Comedian Harmonists, von Udo
Jürgens bis Carl Zeller boten
der Truderinger Musikverein
unter der Leitung von Johannes
Obermeier, der Sängerkreis Ot-
tobrunn und die Chor- und Or-
chestergemeinschaft St. Peter
und Paul mit ihren Solisten
dem Publikum ein fröhliches
und abwechslungsreiches Pro-
gramm, das die Zeit wie im Flu-
ge vergehen ließ. Bei den be-
liebten Operetten-Melodien

hörte man das Publikum mit-
summen und so begeisterten
die Solisten Tina Melillo-Ritzel,
Bernhard Schmidt und Lucie
Schmid wie auch der Truderin-
ger Musikverein, der die ganze
Bandbreite seines Klangspek-
trums auslotete.
Großen Eindruck machte

auch der Sängerkreis Otto-
brunn, dessen Chormeister seit
über 36 Jahren Thomas Schmid
ist. Der weit über die Grenzen
Münchens hinaus bekannte
Männerchor feiert in diesem
Jahr sein 100-jähriges Beste-
hen und wurde kürzlich vom
Bundespräsidenten mit der
„Zelter-Plakette“ ausgezeich-
net. Dass einer der Ottobrun-
ner Sänger auch der Erste Bür-
germeister von Ottobrunn,
Thomas Loderer, ist, war noch
das Tüpfelchen auf dem „i“.

Auch der „Hausherr“ von St. Pe-
ter und Paul Trudering, Pfarrer Ar-
kadiusz Czempik, hatte seine
Freude an den Darbietungen
der rund 100 Mitwirkenden
und der launigen Moderation
von Thomas Schmid. Und der
große Zuspruch zeigt, dass sich
auch diese Kirchtruderinger
Konzertreihe bestens etablie-
ren konnte.

„Klassik, Klang und
Feuerwerk“ – das
Sommerkonzert im
Pfarrhof St. Peter und
Paul begeisterte die
Zuhörer

Im Truderinger Pfarrhof wurde wieder ein tolles Konzertprogramm
geboten. Foto: Andreas Schmid

Das Berliner Testament

N ach dem Deutschen In-
stitut für Wirtschafts-
forschung werden jähr-

lich 400 Milliarden Euro in
Deutschland vererbt oder ver-
schenkt.
Ein Großteil der Bevölkerung

will sich mit dem Thema des
Erbens nicht befassen, sondern
verlässt sich auf den Gesetzge-
ber und die gesetzliche Erbfol-
ge. Nur etwa ein Viertel der
Bundesbürger verfassen ein
Testament, um der gesetzli-
chen Erbfolge zu entgehen, er-
läutert Renate Maltry, Fachan-
wältin für Erbrecht.
Sind zum Beispiel zwei Kin-

der und ein Ehegatte vorhan-
den, dann erbt der Ehegatte bei
Zugewinngemeinschaft die
eine Hälfte und die Kinder die
andere Hälfte. Um diese Miter-
bengemeinschaft, die regelmä-
ßig Probleme mit sich bringt,
zu vermeiden, wird das soge-
nannte Berliner Testament ge-
rade auch im Internet als „All-
heilmittel“, das es nur abzu-
schreiben gilt, verbreitet. Es ist
von einem Ehegatten vollstän-
dig handschriftlich selbst zu
schreiben und vom anderen zu
unterschreiben.

Das Berliner Testament
birgt auch Risiken

Das Berliner Testament kann
grundsätzlich nur von Ehegat-
ten errichtet werden. Die Ehe-
leute setzen sich als Alleiner-
ben ein und legen fest, dass
nach dem Tod des Letztverster-
benden das Vermögen an die
gemeinsamen Kinder fällt.

Das klingt zunächst plausibel
und entspricht dem innersten
Wunsch vieler Menschen, den
überlebenden Ehegatten nach

dem Tod wirtschaftlich abzusi-
chern. Häufig ist dies der Fall,
wenn Ehegatten möchten, dass
der Überlebende im ehelichen
Wohnhaus bzw. der Wohnung,
die im Eigentum steht, verblei-
ben soll. Die Erbrechtsexpertin
Maltry warnt aber vor den Risi-
ken und erläutert diese:

Wichtigster Punkt ist, dass der
überlebende Ehegatte nichts
mehr am Testament ändern
kann. Dies ist in der
Standardvariante auch der Fall,
wenn sich ein Kind unerwartet
verändert, sei es, dass es in
schlechte Gesellschaft gerät,
einer Sucht verfällt oder sich –
auch angetrieben durch den
Lebenspartner – nur unfair
verhält.
Außerdem ist die Geltend-

machung von Pflichtteilsan-
sprüchen wichtig. Selbst wenn
eine Klausel eingebaut ist, dass
ein Kind bei Geltendmachung
des Pflichtteilsanspruches nach
dem ersten Todesfall auch im
zweiten Todesfall auf den
Pflichtteil gesetzt wird, ma-
chen viele Kinder schon im ers-
ten Todesfall Pflichtteilsan-
sprüche geltend.

Der Pflichtteilsanspruch ist
der Höhe nach die Hälfte des
gesetzlichen Erbanspruches,
also bei zwei Kindern und ei-
nem Ehegatten beträgt er bei

Zugewinngemeinschaft ein
Achtel. Er ist ein Anspruch in
Geld.

Manche brauchen einfach
Geld, erklärt Renate Maltry. Sie
möchten nicht auf den zweiten
Todesfall warten oder sind mit
einem Elternteil zerstritten.
Den überlebenden Ehegatten
kann die Geltendmachung die-
ser Forderung, also Auszahlung
des Geldbetrages, hart treffen,
wenn z.B. neben der selbstbe-
wohnten Immobilie kein Geld
vorhanden ist.

Angesichts des Alters erhal-
ten viele dann kein Darlehen
zur Auszahlung des Pflichtteils
mehr und sind gezwungen, aus
dem Haus/der Wohnung aus-
zuziehen. Schutz hiervor bietet
das Berliner Testament nicht.

Nach dem zweiten Todesfall be-
steht dann, wenn mehrere Kin-
der vorhanden sind, eine Er-
bengemeinschaftmit der Folge,
dass z.B. bei Immobilien bei
Nichteinigung der Kinder ein
Kind die Teilungsversteigerung
beantragen kann.
Grundsätzlich können beide

Elternteile jedem Kind Vermö-
gen vererben oder schenken
und dabei einen Steuerfreibe-
trag von 400.000 Euro je Kind
ausnutzen. Ehegatten haben
einen Steuerfreibetrag von
500.000 Euro.

Beim Berliner Testament
wird der Steuerfreibetrag für
ein Kind beim Tode des Erst-
versterbenden nicht genutzt,
sondern verfällt; er wird quasi
verschenkt. Liegt der Vermö-
genswert des Erstversterben-
den über 500.000 Euro, so
muss der Ehegatte Steuern
zahlen. Die Kinder müssen
dann,wenn sie erben, ein zwei-
tes Mal für dasselbe Vermögen
Steuern bezahlen.
Besonders bitter ist dies,

wenn Ehegatten kurz hinterei-
nander, z.B. bei einem Autoun-
fall versterben. Von der Steuer
befreit ist der Ehegatte nur,
wenn der Vermögenswert im
selbstbewohnten Heim liegt
und der Ehegatte dies zehn Jah-
re selbst weiter bewohnt.

Zudem ist die Erbschaftsteuer
progressiv gestaltet. Das heißt,
der Steuertarif steigt gem. § 19
EbStG mit der Bemessungs-
grundlage.Wenn von jedem El-
ternteil ein geringerer Betrag
ererbt wird, dann wird in einer
niedrigeren Progression ver-
steuert, als wenn vom Letztver-
sterbenden in einer hohen Pro-
gression versteuert wird.
Um dies zu vermeiden, rät

die Erbrechtsexpertin Renate
Maltry zur individuellen Ge-
staltung eines Testaments mit
Vermächtnis, sogenannte Su-
pervermächtnis oder zur leb-
zeitigen Schenkung. Bei einer
Schenkung können Freibeträge
alle zehn Jahre in Anspruch ge-
nommen werden. Bei Immobi-
lien sollten man jedoch ein
Wohnrecht oder einen Nieß-
brauch eintragen lassen. Der
Nießbrauch kann dabei wieder
Steuervorteile bringen.
Ausgewogene Rücktritts-

rechte sollten nicht vergessen
werden, denn sie schützen den
Schenker bei allen Gefahren
der Übertragung.

Verbringt man den Lebens-
abend im Europäischen Aus-
land, ist unklar, ob ausländi-
sche Gerichte das Berliner Tes-
tament anerkennen. Etliche
Länder wie z.B. Frankreich oder
Italien kennen dieses Rechtsin-
stitut nicht. Zwar soll es nach
der Europäischen ErbVO Be-
rücksichtigung finden, ob es
aber tatsächlich angewandt
wird, ist nicht sicher.

Professionelle
Unterstützung einholen
Die Erbrechtsexpertin rät

deshalb, sich professionelle
Hilfe zu holen und beraten zu
lassen. Das Testament „von der
Stange“ ist nicht immer taug-
lich und führt oft nicht zum ge-
wünschten Ergebnis. Eine indi-
viduelle Regelung kann Zeit,

Geld und Nerven sparen.
Erbrechtsstreitigkeiten bei Ge-
richt werden häufig wegen un-
klarer selbst gefertigter Testa-
mente geführt.

Die Kosten für eine anwaltli-
che Erstberatung betragen 190
Euro zuzüglich gesetzlicher
Mwst. Diesen Betrag sollteman
auf alle Fälle für die Überprü-
fung eines Testaments inves-
tieren, um den Nachlass steu-
eroptimiert zu regeln und Är-
ger oder Streit zu vermeiden.

Durch professionelle Gestal-
tung kann dies gelingen. Zu-
dem kann der Familienfrieden
über Generationen aufrechter-
halten bleiben.

Weitere Infos:
Renate Maltry
Rechtsanwältin Fachanwältin
Erbrecht Testamentsvollstrecke-
rin AGT

Mit Chance und Risiko
verbunden

Für ein Testament, das nicht „von der Stange“ kommt, sollte professionel-
le Hilfe eingeholt werden. Foto: ccvision
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